
Liebe Potsdamerinnen und Potsdamer,

wir möchten uns bei Ihnen für Ihr großes Interesse am Bürgerhaushalt 
der Landeshauptstadt Potsdam bedanken. Seit vielen Jahren nutzen wir 
dieses Verfahren, um einen gemeinsamen Austausch zu den Stadtfinan-
zen zu erreichen. Das hat sich bewährt. Auch in diesem Jahr haben Sie 
wieder zahlreich die Möglichkeit genutzt und insgesamt 1.255 konkrete 
Ideen zur städtischen Haushaltsplanung eingebracht. 

Die eingereichten Vorschläge haben auch gezeigt, dass Sie – die Pots-
damer Bürgerinnen und Bürger – aktiv zur Haushaltssicherung beitra-
gen wollen. Viele der Bürgerideen bezogen sich auf Einsparungen oder 
Mehreinnahmen zur Gestaltung unserer Stadt. Daneben haben uns 
auch wieder eine Fülle von Anregungen zu Investitionen und nützliche 
Hinweise zur laufenden Verwaltungsarbeit erreicht. 

Bereits im Sommer haben die Potsdamer Bürgerinnen und Bürger eine 
Priorisierung der wichtigsten Anregungen vorgenommen. Wir freuen 
uns, Ihnen als Ergebnis dieser Vorauswahl die „Liste der Vorschläge der 
Bürgerinnen und Bürger“ mit insgesamt 40 Bürgerempfehlungen 
vorlegen zu können. 

Alle Potsdamerinnen und Potsdamer ab 14 Jahren sind aufgerufen, 
über die in diesem Heft aufgeführten Vorschläge abzustimmen. 

Ziel unserer Befragung ist es, eine Auswahl der wichtigsten Bürger-
empfehlungen für die Stadtverordnetenversammlung zu ermitteln. 
Diese Vorschläge werden in die städtische Haushaltsdiskussion ein-
fließen und können wichtige Akzente für die Entwicklung unserer Stadt 
in den kommenden Jahren setzen.

Nutzen Sie diese Form des Dialogs zwischen der Bürgerschaft und 
der kommunalen Politik. Nennen Sie uns Ihre Favoriten. Die 20 wichtigs-
ten Bürgervorschläge werden der Stadtverordnetenversammlung zur 
Entscheidung überreicht. Bringen Sie sich ein und machen Sie den 
Bürgerhaushalt in Potsdam zu dem, was er auch zukünftig sein soll – 
ein Beitrag für die gemeinsame Gestaltung der Stadt. 

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. 

Mike Schubert  Pete Heuer
Oberbürgermeister  Vorsitzender der Stadt-
   verordnetenversammlung

Seit einigen Jahren wird verstärkt bei Neubauvorhaben in der Straßen-
beleuchtung LED-Technik - seit kurzem auch dimmbar - eingesetzt. Der 
Bau und Betrieb öffentlicher Straßenbeleuchtung erfolgt auf der Grund-
lage deutschlandweit gültiger Normen. Eine Unterschreitung dieser Nor-
men (bspw. Abschalten jeder zweiten Leuchte, starke Dimmung oder 
ganzes Abschalten) geht zu Lasten der Verkehrssicherheit und reduziert 
zudem das soziale, teils subjektiv empfundene, Sicherheitsgefühl der 
Bürgerinnen und Bürger. Es kann daher nur im Einzelfall geprüft wer-
den, ob und wie weit die betreffende Beleuchtungsanlage tatsächlich 
gedimmt werden kann.

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Da der Fliederweg eine Privatstraße ist, wird die dortige Straßenbeleuch-
tung nicht von der Landeshauptstadt Potsdam bestellt und so können 
hier auch keine speziellen Aussagen zum Einsparpotential getroffen wer-
den. Das allgemeine Einsparpotential ist jedoch von vielen Faktoren und 
damit auch vom Einzelfall abhängig. Deutlich höheren Invetstitionskosten 
steht eine Stromeinsparung von durchschnittlich etwas über 50% ge-
genüber. Eine Amortisation dieser höheren Anschaffungskosten kann bei 
optimalen Bedingungen bei knapp 11 Jahren liegen. 

Kategorie 1: Bürgervorschläge zur Haushaltskonsolidierung / 
Haushaltssicherung

1. Energie-Einsparung durch weniger 
Straßenbeleuchtung

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Die Aus-
leuchtung öffentlicher Gebäude und die Beleuchtung durch 
Straßenlaternen wird eingeschränkt. Dazu werden zunächst 
Straßenabschnitte identifiziert, bei denen eine Reduzierung der 
nächtlichen Beleuchtung in Frage kommt (u.a. Fliederweg).

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Landeshauptstadt Potsdam betreibt bereits energiesparende Stra-
ßenlaternen mit Natriumdampf-Hochdrucklampen. Diese Technik erfüllt 
die neuesten EU-Umweltstandards und zieht mit ihrem orangefarbenem 
Licht Insekten deutlich weniger an als herkömmliche Straßenbeleuch-
tung. 



2. Open-Source-Software für die Stadtverwaltung

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Zur Ein-
sparung vorhandener Ausgaben für Lizenzen setzt die Verwaltung 
zukünftig sogenannte Open-Source-Software (kostenfrei nutzba-
re Computerprogramme) ein.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Bereits heute wird Open-Source-Software in verschiedenen Bereichen 
der Landeshauptstadt Potsdam eingesetzt. Auf der Grundlage strategi-
scher und standardisierter Kriterien wird die Landeshauptstadt Potsdam 
auch weiterhin im Einzelfall den Einsatz kostenfrei nutzbarer Software 
prüfen.
Der Einsatz von Open-Source-Software wird immer mit Blick auf die Wirt-
schaftlichkeit evaluiert: Auf der einen Seite sind die Kosten für Lizenzen 
zwar geringer. Auf den anderen Seite stehen aber weitere wesentliche 
Kostenbestandteile, wie zusätziche Ausgaben für Anpassungsen und 
Weiterentwicklungen sowie die Personalqualifizierung und Schulungen. 
Zudem ist die Kompatibilität zwischen der einzusetzenden Software und 
Hardware zu prüfen. Für Verwaltungsprogramme (Fachverfahren) kann 
eine Umstellung auf Open Source zu erheblichen Migrationsaufwänden 
führen oder kostenintensive Programmierungen nach sich ziehen.

3. Verwaltungsgebühren moderat erhöhen

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Alle Ver-
waltungsgebühren, die die Landeshauptstadt Potsdam erhebt 
und die sie selbst bestimmen kann (siehe Verwaltungsgebühren-
satzung), werden moderat erhöht. Vergünstigungen für bestimm-
te Zielgruppen bleiben erhalten.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Grundsätzlich ist rechtlich geregelt, dass die Verwaltungsgebühren kos-
tendeckend sein sollen und gleichzeitig die voraussichtlichen Kosten der 
entsprechenden Verwaltungsleistung auch nicht überschritten werden 
dürfen. Die Rechtsgrundlage für die Erhebung findet sich in § 5 KAG 
Brandenburg (Kommunalabgabengesetz). Dort heißt es u.a. in Abs. 4: 
„Das veranschlagte Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Aus-
gaben für den betreffenden Verwaltungszweig nicht übersteigen.“
Eine Kalkulation der Verwaltungsbühren der Landeshauptstadt Pots-
dam hat zuletzt im Jahr 2013 stattgefunden. Die erste Änderung fand 
im Jahr 2017 statt. Um eine weitere Anpassung der Verwaltungsbühren 
zu bewerten, muss eine umfangreiche Untersuchung durchgeführt wer-
den. Dazu müssen die Umsetzbarkeit in den betreffenden Fachbereichen 
sowie die Gesamtkalkulation der Erträge und Aufwände bewertet und 
abgewogen werden.

4. Erhöhung der Vergnügungssteuer in Potsdam

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Die Ver-
gnügungssteuer in Potsdam wird erhöht und ausgeweitet, um 
steigende Ausgaben zu finanzieren.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Vergnügungssteuer in der Landeshauptstadt Potsdam ist seit 
01.08.2006 unverändert.
In Anlehnung an die Bezugsgrößen des Veranlagungsjahres 2018 erge-
ben sich folgende betragsmäßige Erhöhungen pro Jahr:
• Erhöhung um 1%: Erhöhung um ca. 5.000 Euro
• Erhöhung um 2%: Erhöhung um ca. 10.000 Euro
Bei der Zeitplanung für eine Satzungsänderung sind die einzubeziehen-
den Gremien sowie die Schaffung von technischen Voraussetzungen zu 
berücksichtigen. Für Planungszwecke sollte sich ein halbes Jahr Vorlauf 
ergeben.

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Grundsätzlich fallen für die Umsetzung keine Kosten an, da allein auf-
grund der Erhöhung keine neuen Steuergegenstände hinzutreten (mögli-
che Mehrerträge siehe oben).

5. Potsdams Bettensteuer erhöhen

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Damit 
Potsdam steigende Ausgaben finanzieren kann, sollte die Betten-
steuer erhöht werden.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Übernachtungsteuer (Bettensteuer) der Landeshauptstadt Potsdam 
ist unverändert seit 01.08.2014. Derzeit werden 5% auf das vom Gast für 
die Übernachtung aufgewendete Entgelt (abzüglich der Umsatzsteuer) 
erhoben.
In Anlehnung an die Bezugsgrößen des Veranlagungsjahres 2018 erge-
ben sich folgende betragsmäßige Erhöhungen pro Jahr:
• Erhöhung um 1%: Erhöhung um ca. 16.000 Euro
• Erhöhung um 2%: Erhöhung um ca. 32.000 Euro
Bei der Zeitplanung für eine Satzungsänderung sind die einzubeziehen-
den Gremien sowie die Schaffung von technischen Voraussetzungen zu 
berücksichtigen. Für Planungszwecke sollte sich ein halbes Jahr Vorlauf 
ergeben.

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Grundsätzlich fallen für die Umsetzung keine Kosten an, da allein auf-
grund der Erhöhung keine neuen Steuergegenstände hinzutreten (mögli-
che Mehrerträge siehe oben).

6. Hundesteuer in Potsdam erhöhen

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Die Hun-
desteuer wird erhöht. Steuerfreiheit für kleine Hunde wird abge-
schafft.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Hundesteuer in der Landeshauptstadt Potsdam ist unverändert 
seit 01.07.2013 (nach 2. Änderung der ursprünglichen Satzung vom 
26.02.2004). 
Steuermaßstab (feste Beträge) ist die Anzahl der gehaltenen Hunde bzw. 
die Einstufung als gefährlicher Hund. Die Grundsätze der Hundesteu-
ersatzung der Landeshauptstadt Potsdam gelten bereits jetzt für alle 
Hunde. Eine Steuerbefreiung aufgrund der Größe der Hunde sieht die 
Satzung nicht vor.
In Anlehnung an die Bezugsgrößen (Hundebestand 2019) ergeben sich 
folgende betragsmäßige Erhöhungen pro Jahr:
• Erhöhung um 1%: Erhöhung um ca. 7.500 Euro
• Erhöhung um 2%: Erhöhung um ca. 15.000 Euro
Bei der Zeitplanung für eine Satzungsänderung sind die einzubeziehen-
den Gremien sowie die Schaffung von technischen Voraussetzungen zu 
berücksichtigen. Für Planungszwecke sollte sich ein halbes Jahr Vorlauf 
ergeben.
Hierbei wäre zusätzlich zu berücksichtigen, dass die Jahresbescheid-
schreibung jeweils zum 1. Januar des Jahres erfolgt. Unterjährige Ände-
rungen wären insoweit nicht ohne weiteren Verwaltungsaufwand (unter 
Einsatz von Personal und zusätzlichen Druck- und Portokosten) mög-
lich.

7. Potsdam Museum und Brandenburg Museum 
(HBPG) zusammenlegen

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Das Pots-
dam Museum wird mit dem Haus der Brandenburgisch-Preu-
ßischen Geschichte zusammengelegt. Auf die Ausstellung in der 
bisherigen Form wird verzichtet. Das Haus Am Alten Markt wird 
zukünftig für die bürgernahen Dienstleistungen der Landeshaupt-
stadt Potsdam (Bürgerservice u. a.) genutzt. Zudem ziehen die 
Stadtverordnetenversammlung und ihre Ausschüsse in das Ge-
bäude.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Ein Zusammenlegen beider Häuser erscheint aus mehreren Gründen 
nicht sinnvoll bzw. institutionell auch nicht realisierbar. Das Potsdam Mu-
seum ist das städtische Museum der Landeshauptstadt und damit eine 
kommunale Einrichtung. Der Zuschuss der Landeshauptstadt Potsdam 
beträgt im Jahr 2019 rund 2.285.500 Euro. Das Haus der Brandenbur-
gisch-Preussischen Geschichte (HBPG) hingegen ist mehrheitlich eine 
Landesinstitution. Im Rahmen der Förderung der Brandenburgischen 
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Gesellschaft für Kultur und Geschichte GmbH für die Betreibung des 
Kutschstall-Areals mit dem HBPG plant die Landeshauptstadt Potsdam 
im Jahr 2019 einen Zuschuss in Höhe von 274.000 Euro. 
Beide Häuser beschäftigen sich mit unterschiedlichen Themen: Wäh-
rend sich das Potsdam Museum der Stadtgeschichte und -gesellschaft 
widmet, liegt der Fokus des HBPG auf der Landesgeschichte Branden-
burg-Preußens. Das Potsdam Museum bietet Einwohner*innen und 
Besucher*innen Informationen über die Stadt und bewahrt zudem das 
kulturelle Gedächtnis Potsdams. Eine Fusion würde die Landeshaupt-
stadt um wichtige kulturelle Einrichtungen bringen, die Einwohner*innen 
Identifikationsangebote machen und Touristen über die Stadt bzw. das 
Land informieren.

8. Kein Stadtgeld für Schlösserstiftung 
(Eintritt für Parks)

Die Stadtverordnetenversammlung  möge beschließen: Der Ver-
trag über die finanzielle Beteiligung der Landeshauptstadt Pots-
dam an Gartenprojekten, in dem die Landeshauptstadt Potsdam 
die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten von 2019 bis 2023 
mit jährlich 1 Million Euro unterstützt, wird nicht weitergeführt.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 8. November 2017 beschlos-
sen, bei den Ländern Berlin und Brandenburg und dem Bund darauf zu 
drängen, dass auch weiterhin kein pflichtiger Parkeintritt erhoben wird 
(17/SVV/0721). Die Stadtverordnetenversammlung sprach sich dafür 
aus, dass die Zuwendungsgeber die Stiftung Preussische Schlösser und 
Gärten (SPSG) finanziell adäquat ausstatten. Sollten die beiden Bundes-
länder und der Bund ihre finanzielle Beteiligung an den Stiftungsausga-
ben nicht erhöhen, ist die Landeshauptstadt aber bereit, ihren Beitrag 
zur Pflege der Parkanlagen zu leisten. Bei den Verhandlungen mit Stif-
tungsratsmitgliedern und schließlich im Stiftungsrat am 20. Dezember 
2017 konnte keine grundsätzliche Bereitschaft der Bundesländer und 
des Bundes für eine Deckung der von der SPSG definierten finanziellen 
Bedarfe zur Deckung des Pflegedefizits erreicht werden. Unter der Be-
dingung, dass auch in Zukunft auf einen pflichtigen Eintritt in Parks auf 
dem Potsdamer Stadtgebiet verzichtet wird, stellt die Landeshauptstadt 
der SPSG für neue Mehrwert-Gartenprojekte in den nächsten 5 Jahren 
(ab 2019) insgesamt höchstens 5 Mio. Euro zur Verfügung. Die neue Ver-
einbarung wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 27.06.2018 
(18/SVV/0372) beschlossen und ist am 01.01.2019 in Kraft getreten. 
Sollte jedoch in Zukunft eine ausreichende Finanzierung erfolgen, ist die 
Möglichkeit einer Anpassung der Vereinbarung zwischen der Landes-
hauptstadt Potsdam und der Schlösserstiftung vorgesehen. 

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Die finanzielle Beteiligung an den Mehrwert-Gartenprojekten gemäß Ver-
einbarung beläuft sich auf maximal 5 Mio. Euro bis 31.12.2023.

9. Keine weitere Untersuchung zu 3. Havel-
übergang/ Umgehungsstraße

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Potsdams 
Verkehrsentwicklung soll umweltfreundlich ausgerichtet sein und 
Anreize schaffen, auf klimafreundliche Verkehrsmittel umzustei-
gen. Eine erneute Untersuchung der sogenannten „Havelspange“ 
wird nicht weiterverfolgt.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Ziele der nachhaltigen Verkehrsentwicklung des Landeshauptstadt 
Potsdam sind im Stadtentwicklungskonzept „StEK Verkehr“ dargestellt 
und durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Klaren Vor-
rang hat dabei die Förderung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes. 
Dennoch wurde mit dem Beschluss der Stadtverordneten „Verkehrsent-
lastung durch Umgehungsstraße bzw. weiteren Havelübergang“ (DS 17/
SVV/0837) sowie mit dem Antrag „Prüfung einer Umgehungstraße für 
Potsdam“ (DS 18/SVV/0748) festgelegt, dass die Betrachtung einer 3. 
Havelquerung / Umgehungsstraße mit der nächsten Fortschreibung des 
Stadtentwicklungskonzepts Verkehr erfolgt. Die Fortschreibung ist ab 
2020 vorgesehen (DS 17/SVV/0837).

10. Kein städtisches Geld für den Wiederaufbau der 
Garnisonkirche

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Der Ober-
bürgermeister tritt weiterhin für die Auflösung der Stiftung Garni-
sonkirche ein. Für den originalgetreuen Wiederaufbau der Kirche 
soll keine Finanzierung durch die Stadt erfolgen.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Gemäß den Beschlüssen 08/SVV/0325 und 12/SVV/0759 durch die 
Stadtverordnetenversammlung wird eine finanzielle Beteiligung der Lan-
deshauptstadt Potsdam am Bau der Garnisonkirche ausgeschlossen.
Der Oberbürgermeister wird im November 2019 eine Beschlussvorla-
ge zur Klärung der zukünftigen Aufgaben und Ziele des Mitgliedes der 
Landeshauptstadt im Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche einbringen 
und der Stadtverordnetenversammlung zur Diskussion und Beschluss-
fassung vorlegen.

Kategorie 2: Bürgervorschläge zur laufenden Verwaltungs- 
tätigkeit (Ergebnishaushalt)

11. Oberbürgermeister soll Wiederaufbau der 
Garnisonkirche unterstützen

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Potsdams 
Oberbürgermeister unterstützt den Wiederaufbau des Turms der 
Garnisonkirche in Sinne der Schaffung eines landesweiten Frie-
denszentrums.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Einen ersten Vorschlag zur künftigen Arbeit der Landeshauptstadt Pots-
dam im Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche hat Oberbürgermeis-
ter Mike Schubert Anfang September 2019 den Fraktionsspitzen der 
Stadtverordnetenversammlung vorgestellt. Folgende Punkte sieht der 
Vorschlag vor: Die Landeshauptstadt Potsdam wirkt an der Schaffung 
einer Ausstellung, die die Geschichte des Ortes vollumfänglich darstellt, 
im Turm der Garnisonkirche mit. Grundlage dieses Handlungszieles bil-
det die Wiederrichtung des Turms der Garnisonkirche aufgrund bereits 
erteilter Baugenehmigungen. Außerdem nimmt die Landeshauptstadt 
Potsdam Gespräche mit der Stiftung Garnisonkirche und der Förderge-
sellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche e.V. mit dem Ziel auf, 
bei einer zukünftigen Errichtung eines Gebäudes auf dem Grundstück, 
auf dem ehemals das Kirchenschiff stand, eine internationale Jugendbe-
gegnungsstätte für Bildung und Demokratie zu errichten. Die zukünftige 
Architektur soll den Anforderungen des Nutzungszwecks folgen. Bis zum 
Jahr 2023 soll ein inhaltliches Konzept erarbeitet werden, in dem auch 
die Frage der Trägerschaft einer solchen Einrichtung betrachtet wird. 
Der Oberbürgermeister wird im November 2019 eine entsprechende Be-
schlussvorlage zur Klärung der Aufgaben und Ziele des Mitgliedes der 
Landeshauptstadt im Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche einbringen 
und der Stadtverordnetenversammlung zur Diskussion und Beschluss-
fassung vorlegen.

12. Faire Bezahlung: Tarifvertrag im Ernst von Berg-
mann Klinikum

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Der Pfle-
gedienst und alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Ernst von Bergmann Klinikums werden nach dem Flächentarif-
vertrag TVöD bezahlt. Der Oberbürgermeister soll als Gesell-
schaftervertreter dazu beitragen.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Mit ihrem Beschluss vom 21. August 2019 (19/SVV/0829) beauftragt 
die Stadtverordnetenversammlung den Oberbürgermeister in seiner 
Funktion als Gesellschaftervertreter der Landeshauptstadt Potsdam in 
der Gesellschafterversammlung des Klinikums Ernst von Bergmann, die 
stufenweise Rückkehr des Klinikums sowie der Beteiligungsgesellschaf-
ten des Klinikums in den TVöD für das nichtärztliche Personal- aufgrund 
der angespannten Fachkräftesituation insbesondere für das Pflegeper-
sonal- inklusive der Therapeutinnen und Therapeuten und Verwaltungs-
mitarbeitenden zu forcieren, gemeinsam mit der Geschäftsführung und 
der Gewerkschaft die Voraussetzungen zur Überleitung in den TVöD zu 
schaffen und die entsprechenden Tarifverträge mit der Gewerkschaft  
ver.di abzustimmen.
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Darüber hinaus wird der Oberbürgermeister beauftragt, gegenüber dem 
Land Brandenburg eine Steigerung der Zuschüsse für Investitionen zu 
fordern, die dem Bedarf tatsächlich gerecht wird.
Einen ersten Zwischenbericht zu den Gesprächen mit einem Vorschlag 
zur schrittweisen Angleichung des Tarifvertrags im Klinikum Ernst von 
Bergmann an den TVöD hat der Oberbürgermeister der Stadtverordne-
tenversammlung in der Sitzung am 11. September 2019 vorgelegt. 

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Mit dem Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals ist eine grundlegende 
Veränderung der Vergütung von Krankenhausleistungen zum 01.01.2020 
verbunden. Da die dafür notwendigen Umsetzungsmaßnahmen noch 
nicht abgeschlossen sind, ist eine belastbare Aussage zu den finanziellen 
Auswirkungen derzeit nicht möglich. Erste Berechnungen des Ernst-von-
Bergmann-Klinikums gehen bei der schrittweisen Anpassung für 2020 
allein für den Standort Potsdam von Personalkostenerhöhungen von 
rund 2 Mio. Euro aus. 
Sollte das Jahresergebnis des Klinikum Ernst von Bergmann negativ aus-
fallen, bestünde die Notwendigkeit von Zuwendungen durch die Landes-
hauptstadt Potsdam. 

13. Zentrale Vergabestelle für Kita-Plätze

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Das Kita-
Anmeldeverfahren wird in Potsdam zentralisiert, eine Vergabestel-
le wird eingerichtet. Das System (auch online) soll den Kita-Tipp 
sowie die Einrichtungen selbst entlasten, doppelte Anmeldungen 
vermeiden und eine einfache Vergabepraxis ermöglichen.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Vergabe eines Kita-Platzes erfolgt grundsätzlich direkt über den Kita-
Träger. Eine zentralisierte Vergabe von Kita-Plätzen durch die Stadtver-
waltung ist rechtlich nicht realisierbar. Die Landeshauptstadt Potsdam 
betreibt zum jetzigen Zeitpunkt keine eigenen kommunalen Kitas, somit 
findet durch den städtischen Betreuungsservice „Kita-Tipp“ auch keine 
Platzvergabe statt. 
Potsdam bietet jedoch bereits mit dem „Kita-Suchportal“ ein umfang-
reiches Online-Informationsangebot. Dort können sich Eltern über ver-
schiedene Betreuungsangebote in der Stadt informieren. Über das Portal 
sollen sowohl die beratende Servicestelle Kita-Tipp als auch die Einrich-
tungen und Träger entlastet und explizit doppelte Anmeldungen vermie-
den werden. Hinsichtlich der dabei möglichst einfach zu organisierenden 
Vergabepraxis für einen Kitaplatz wird zu gegebener Zeit der Dialog mit 
den Trägern vertieft. Schlussendlich ist es das Ziel, das Anmeldeverfah-
ren für einen Kitaplatz über das Kita-Portal zu zentralisieren und für alle 
übersichtlich zu gestalten.

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Derzeit sind für die Handlungsfelder „Rechtsanspruchsprüfung“ und 
„Bewerbungsprozess um einen Kita-Platz“ (bzw. für die Vergabe dessen) 
finanziell 200.000 Euro für Dienstleistungen und 70.000 Euro für Investi-
tion im Haushalt (Produktkonto 1119002) eingeplant. Die Funktionalität 
erweiternde Module etwa zur Kita-Finanzierung bzw. Betriebskostenab-
rechnung sind noch nicht beplant.

14. Förderung der Jugendsozialarbeit: Projekt „FAIR“ 
(Personal, Sachkosten)

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Die Ju-
gendsozialarbeit des Projekts „FAIR“ wird ab 2021 mit einer 
Summe von rd. 100.000 Euro pro Jahr (für 2 Personalstellen zu je 
36.000 Euro und Sachkosten in Höhe von 25.000 Euro) durch die 
Landeshauptstadt Potsdam gefördert.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
FAIR ist ein Projekt des Universitätssportvereins e.V. (USV). Dieser wur-
de am 12.10.2017 als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt. Die Lan-
deshauptstadt Potsdam fördert das FAIR-Projekt („TOOOSTRONG!“) im 
Rahmen des PLUS-Förderprogramms im Schuljahr 2019/2020 an drei 
Potsdamer Schulen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 24.080 
Euro. Eine Regelförderung gemäß Bürgerhaushaltsvorschlag bedarf der 
Aufnahme in den Jugendförderplan sowie eines inhaltlichen und finanzi-
ellen Konzeptbeschlusses im Jugendhilfeausschuss. Hierzu erfolgt eine 
fachliche Einschätzung des Bedarfes sowie eine Abstimmung und För-
derabwägung mit allen anderen Jugendförder-, insbesondere Gewaltprä-
ventionsangeboten der Landeshauptstadt Potsdam. 

Das USV-Projekt FAIR ist aktuell weder Bestandteil des gültigen Jugend-
förderplans 2019 bis 2021 und der mittelfristigen Haushaltsplanung, 
noch liegt der Landeshauptstadt Potsdam ein entsprechendes Konzept 
zur Begutachtung und Votierung vor. Aus den vorgenannten Gründen 
wird empfohlen, eine fachliche Auswertung der laufenden PLUS-Projekte 
nach deren Beendigung in der 2. Jahreshälfte 2020 und dementspre-
chend ggf. eine Berücksichtigung bei der Erstellung des Jugendförder-
planes 2023ff zu prüfen.

15. Förderprogramm für ehrenamtliche Strukturen 
in Potsdam einrichten

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Die Lan-
deshauptstadt Potsdam richtet ein Förderprogramm zur Unter-
stützung ehrenamtlicher Strukturen ein. Nach vorgegebenen 
(noch zu entwickelnden) Richtlinien können Ehrenamtliche über 
ihre Verbände und Organisationen daraus Gelder abrufen, um 
bspw. Weiterbildungen, Öffentlichkeitsarbeit, Nachwuchsförde-
rung sowie dringend benötigte Verbrauchsmaterialien zu finan-
zieren. So wird nachhaltig das ehrenamtliche Engagement in 
Potsdam unterstützt und die Weiterentwicklung ehrenamtlicher 
Strukturen gefördert.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements ist Ziel der Lan-
deshauptstadt Potsdam. Im Büro des Oberbürgermeisters wird derzeit 
eine Personalstelle eingerichtet, deren Aufgabe es unter anderem sein 
wird, ein Konzept für die Ehrenamtskoordination in der Landeshauptstadt 
Potsdam zu erarbeiten und als Koordinierungsstelle zwischen den Ehren-
amtlichen und der Landeshauptstadt zu fungieren. Bei der Erarbeitung 
dieses Konzepts kann die Einführung eines Förderprogramms für ehren-
amtliche Strukturen geprüft werden.

16. Wohngemeinschaften für junge Menschen mit 
Behinderung fördern

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Die Lan-
deshauptstadt Potsdam fördert Wohnformen für junge Menschen 
mit Behinderung (wie bspw. WGs für 8-10 Personen, mit Nachtbe-
treuung) unabhängig von einem öffentlichen oder privaten Träger 
und stellt Wohnraum bereit. Ziel ist es, geeigneten Wohnraum für 
ein gemeinsames Leben in einem wirklichen Zuhause zu ermög-
lichen und fremdbestimmte Isolation in Pflegeheimen zu vermei-
den.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Der Bedarf nach den beschriebenen Wohnformen ist im Bereich Wohnen 
bekannt. Mit einer Gruppe finden bereits Gespräche statt, auch unter 
Mitwirkung der ProPotsdam, die verschiedene in Vorbereitung befindli-
che Bauvorhaben auf ihre Eignung für eine Umsetzung prüft. Mit dem 
neuen Brandenburgischen Wohnraumförderungsgesetz (BbgWoFG), 
das am 1.10.2019 in Kraft tritt, verbessern sich auch die Möglichkeiten, 
Wohnräume, wie die vorgeschlagenen, in bedarfsgerechter und bezahl-
barer Form umzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Es ergeben sich keine unmittelbaren Kosten für die Landeshauptstadt 
Potsdam. Ggf. ist der Einsatz von Mitteln der Landeswohnraumförderung 
erforderlich.

17. Satzkorn: Begegnungshaus nutzen und Elektro-
anschluss für die Festwiese

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Zur Ge-
staltung des dörflichen Lebens und zur Verbesserung der Lebens-
qualität im Ortsteil Satzkorn wird das Gemeindehaus als Begeg-
nungshaus für Senioren, Vereine, Sportinitiativen und durch die 
Freiwillige Feuerwehr für Schulungen und Ausbildungen genutzt. 
Die Festwiese im Ortsteil Satzkorn erhält einen Elektroanschluss, 
um unter anderem bei Ortsteilfesten für Beleuchtung, Beschal-
lung und Verpflegung zu sorgen. Beide Orte werden dadurch auf-
gewertet und tragen als zentrale Plätze zu einem lebendigen Mit-
einander und zur Entwicklung des ländlichen Raums bei.
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Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Das Gemeindehaus Satzkorn wird bereits jetzt in Teilen als Begegnungs-
zentrum für den Ortsteil genutzt. Das Gebäude wird durch den Kommu-
nalen Immobilien Service verwaltet. Auf Grund des schlechten baulichen 
Zustands des Hauses stehen aktuell beide Wohnungen im Gebäude leer. 
Ohne eine umfassende bauliche Instandsetzung ist weder die Wieder-
nutzbarmachung als Wohnung noch eine den Bedürfnissen der Einwoh-
nerschaft entsprechende Ausweitung als Begegnungsort möglich. Mittel 
für die Leerstandsbeseitigung wurden bisher nicht eingeplant.

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Für die Herrichtung der leerstehenden Wohnungen entstehen Kosten in 
Höhe von 212.000 Euro. Zudem entstehen zusätzliche Kosten bei einer 
Umnutzung einer der beiden Wohnungen als Begegnungszentrum.

18. Golm wächst: Mit integriertem Entwicklungsplan

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Mit Un-
terstützung externer Expertise und Bürgerbeteiligung aus Golm 
entwickelt die Landeshauptstadt Potsdam ein integriertes städ-
tebauliches Gesamtkonzept für Golm. Die Kosten zur Erstellung 
eines Konzepts, das aufgrund qualifizierter Beobachtungen vor 
Ort soziale, landschaftliche und bauliche Einzelmaßnahmen zu-
sammenführt, soll etwa 300.000 Euro betragen. Golm kann und 
soll ein moderner, liebenswerter, internationaler Stadtteil mit Flair 
für die Menschen werden, die zum Arbeiten nach Golm kommen, 
dort auf Zeit leben oder dauerhaft wohnen. Spitzenforschung, an-
genehmes Wohnumfeld, sehr gute Infrastruktur, ein inspirieren-
der Naturraum und Möglichkeiten der Begegnung sind exzellente 
Grundlagen.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Derzeit wird das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK) der Lan-
deshauptstadt Potsdam mit einer zeitlichen Perspektive bis 2035 fort-
geschrieben. Neben einer gesamtstädtischen Betrachtung, werden da-
rüber hinaus Bereiche mit besonderer Entwicklungsdynamik vertiefend 
untersucht. Anhand von vorliegenden Planungen/Konzepten werden Sy-
nergien, Chancen und Zielkonflikte herausgearbeitet, Schlüsselprojekte 
hervorgehoben sowie Entwicklungspotenziale für den Raum dargestellt. 
Golm wird Teil eines Vertiefungsbereichs sein. Planungen zum Wissen-
schaftspark, rechtskräftige und sich in der Aufstellung befindende Be-
bauungspläne, der Maßnahmeplan Golm sowie weitere vorliegende 
Fachplanungen bilden die Grundlage für die Analyse und Planung. Die 
Beteiligung in den Vertiefungsbereichen ist im Frühjahr 2020 vorgesehen, 
die Fertigstellung des INSEK ist bis Mitte 2021 geplant.

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Die Erarbeitung von Entwicklungskonzepten ist Teil des Auftrages zur Er-
stellung des INSEK. Es werden keine zusätzlichen Kosten verursacht.

19. Busverbindung von Golm/Eiche nach Bornstedt/
Neu-Fahrland/Krampnitz

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Es wird 
eine Linienbusverbindung von Golm/ Eiche nach Bornstedt/ Neu-
Fahrland/ Krampnitz eingerichtet. Diese bedient die Bahnhöfe in 
Golm, Marquardt und Sanssouci. Ziel ist die bessere ÖPNV-An-
bindung der nördlichen und westlichen Stadtteile Potsdams.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Zurzeit befindet sich Potsdams Nahverkehrsplan in der Fortschreibung. 
Eine Maßnahme des Nahverkehrsplans wird sein, ein Buskonzept für die 
Verbindung der Stadt- und Ortsteile Golm, Eiche, Potsdam West und 
Bornstedt mit Tangentiallinien zu erstellen und dabei auch die Befahr-
barkeit kritischer Streckenabschnitte zu prüfen. Eine weitere Maßnahme 
ist die Erstellung eines Buskonzepts für den Bereich Golm, das die Lini-
enführungen der Buslinien unter Berücksichtigung der Anschlüsse zwi-
schen Bus und Bahn am Bahnhof Golm optimiert.

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Die Kosten für eine Konzepterarbeitung liegen in der Größenordnung von 
etwa 20.000 Euro je Konzept. Für eine zusätzliche Buslinie mit maximal 
2 Fahrten pro Stunde und einer Entfernung zwischen den Endpunkten 
von nicht mehr als 6 km sind ca. 270.000 Euro pro Jahr an zusätzli-
chen Betriebskosten zu erwarten. Der genaue finanzielle Aufwand der 
Umsetzung insbesondere zur Optimierung der Linienverkehre ist nicht 
bezifferbar.

20. Entlastung des Potsdamer Nordens: 2. Nord-
Süd-Verbindung Straßenbahn

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Die Lan-
deshauptstadt Potsdam nimmt Planungen für eine zweite Nord-
Süd-Verbindung der Straßenbahn (Luisenplatz-Schopenhauerstr.-
Voltaireweg-Schlegelstr.-G.Hermann Allee-Fachhochschule) auf. 
Die Eröffnung soll bis spätestens 2035 erfolgen und auch den 
Umbau der Haltestelle Platz der Einheit/West zur 4-gleisigen Zen-
tralhaltestelle berücksichtigen.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Für die Vorbereitung einer solchen Maßnahme ist zunächst eine Nachfra-
geanalyse und Machbarkeitsstudie durchzuführen. Gemäß einer im Jahr 
2016 durchgeführten Leistungsfähigkeitsbetrachtung für das Potsdamer 
ÖPNV-Netz werden folgende Streckennetzerweiterungen der Straßen-
bahn als dringlicher eingeschätzt: 
• Verlängerung der Straßenbahn von Campus Jungfernsee über 
   Krampnitz nach Fahrland 
• Erweiterung Straßenbahn-Streckennetz in Babelsberg / Am Stern 
• Erweiterung des Straßenbahn-Streckennetzes nach Golm und 
• Verlängerung der Straßenbahn von Bornstedt nach Bornim. 
Die drei letztgenannten Streckenerweiterungen können auf Grund der 
personalintensiven Planungen und der hohen Kosten nur nacheinander 
abgearbeitet und realisiert werden. Dementsprechend ist die vorgeschla-
gene 2. Nord-Süd-Trasse bis 2035 nicht realisierbar.

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Für eine Machbarkeitsstudie sind rund 60.000 Euro anzusetzen. Eine 
grobe Kostenschätzung der Planungen und der Realisierung der Stra-
ßenbahnverlängerung wäre Ergebnis einer Machbarkeitsstudie.

21. Wasserwege für öffentlichen Nahverkehr nutzen

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Potsdams 
Lage am Wasser wird verstärkt für einen umweltfreundlichen öf-
fentlichen Personennahverkehr genutzt. Dieses wassergebunde-
ne Angebot entlastet den Stadtverkehr. Das Potsdamer Wasser-
taxi soll Teil des kommunalen Verkehrsverbundes werden und im 
10 Minuten-Takt fahren.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
In Städten mit einer großen Anzahl an Wasserwegen durch das Stadtge-
biet kann die Nutzung der Gewässer als öffentliches Verkehrsangebot in 
Betracht kommen. Die erhofften Entlastungseffekte werden für die Lan-
deshauptstadt Potsdam jedoch als gering eingeschätzt. Potsdam wird 
lediglich durch die Havel durchquert und die Wasserwege bieten somit 
nur eine geringe Erschließungsfunktion für wenige Verbindungen. In Be-
zug auf eine mögliche Entlastung des Stadtverkehrs entlang der Haupt-
verkehrsstraßen kommen ebenfalls nur wenige Verbindungen in Frage, 
für die es zudem bereits leistungsfähige Straßenbahnverbindungen gibt. 
Aus verkehrsplanerischer Sicht ist zu den Hauptverkehrszeiten auf Grund 
des Parallelverkehrs öffentlicher Verkehrsmittel und der geringeren Rei-
segeschwindigkeit auf dem Wasser (max. 12 km/h entlang der Havel im 
Potsdamer Stadtgebiet) kein Entlastungseffekt zu erwarten, zumal die 
Wege zu den Anlegestellen nicht in den Kernbereichen des ÖPNV-Fahr-
gastaufkommens liegen und somit zusätzliche Umstiege und Reisezeiten 
zu beachten sind. Daher kann davon ausgegangen werden, dass ein 
solches Angebot vorrangig touristischen Zwecken dienlich ist.
Mittelbar ist von Mehrkosten auszugehen, ohne einer Aufwertung des 
öffentlichen Nahverkehrs entsprechend der umwelt- und verkehrspoliti-
schen Zielstellungen der Landeshauptstadt Potsdam (Klimaschutzkon-
zept, Stadtentwicklungskonzept Verkehr, Nahverkehrsplan) gerecht zu 
werden. Gemäß den gesamtstädtischen Zielen der Landeshauptstadt 
Potsdam werden vorrangig Maßnahmen zur Förderung des Umweltver-
bundes, z. B. Infrastrukturmaßnahmen des ÖPNV, berücksichtigt. Hier 
soll durch zielgerichtete Erweiterungen insbesondere des Straßenbahn-
netzes an Nachfrageschwerpunkten zukünftig ein möglichst hoher Anteil 
des motorisierten Individualverkehrs in der Stadt, nach Berlin und ins 
Umland auf den öffentlichen Nahverkehr verlagert werden.

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Die zu erwartenden Betriebskosten unterliegen einer betriebswirtschaftli-
chen Betrachtung, die bislang nicht vorliegt. Daher ist der finanzielle Auf-
wand nicht bezifferbar.
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22. Kostenfreier öffentlicher Nahverkehr für alle

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: In Pots-
dam wird der kostenlose/ticketfreie öffentliche Nahverkehr für 
alle eingeführt.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Auf Grundlage der Stadtverordnetenbeschlüsse DS 17/SVV/0612 (Bür-
gerticket) und DS 17/SVV/0826 (Kostenloser öffentlicher Nahverkehr) der 
Stadtverordnetenversammlung wurde die AG Bürgerticket ins Leben ge-
rufen, die sich mit Themen der zukünftigen ÖPNV-Finanzierung beschäf-
tigt. Die AG Bürgerticket muss in diesem Zusammenhang prüfen, 1) wie 
viele zusätzliche Fahrgäste zu erwarten sind, 2) ob für die Bewältigung 
der zusätzlichen Fahrgäste das Angebot erweitert werden müsste und 3) 
wie hoch der finanzielle Aufwand für die Angebotserweiterungen und die 
Einnahmeverluste sind.
Die erhofften verkehrlichen Effekte lassen sich nicht prognostizieren bzw. 
wurden in allen Städten, in denen es versucht wurde, nicht erreicht. Da-
rüber hinaus ist zu beachten, dass die für den öffentlichen Nahverkehr 
zur Verfügung stehenden Mittel dringend für Angebotsausweitungen, 
neue Fahrzeuge und neue Strecken benötigt werden, bevor dem System 
mehr Fahrgäste auf Grund von Vergünstigungen oder Freifahrten zuge-
führt werden. Zudem müssen alle Tarifänderungen mit den Gremien des 
Verkehrsverbundes (VBB) abgestimmt werden. Der finanzielle Aufwand 
ist nicht bezifferbar.

23. Flexible Elektro-Bus-Shuttles für bessere Anbin-
dung der Ortsteile

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Die Lan-
deshauptstadt Potsdam setzt flexible E-Bus-Shuttles ein, um ei-
nen attraktiven öffentlichen Nahverkehr von den Endhaltestellen 
der Straßenbahnen zu den entlegenen Ortsteilen zu gewährleis-
ten. Kurze Wartezeiten führen zu einer spürbaren Verbesserung 
des öffentlichen Nahverkehrs in Potsdam. Zur Realisierung und 
Anschaffung von E-Bussen werden Fördermittel von EU/Bund/
Land eingeworben.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Im Rahmen verschiedener Kooperationen werden derzeit die Möglich-
keiten neuer Mobilitätsformen, wie automatisierte Mikrobusse, erforscht. 
Dazu gehören auch die im Bürgervorschlag geforderten Einsatzbereiche. 
Für die Einführung von Elektrobussystemen in Potsdam sind gemäß 
Fortschreibung des Nahverkehrsplans zunächst eine Machbarkeitsstudie 
und darauf aufbauend ein Umsetzungskonzept zu erarbeiten.

24. Autofreie Innenstadt und verkehrsberuhigte 
Quartiere

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Der Be-
reich zwischen Hegelallee und Charlottenstraße, Luisenplatz und 
dem Holländischen Viertel wird zum verkehrsberuhigten und für 
LKW gesperrten Bereich erklärt (unter Beibehaltung der Fuß-
gängerzone und Ausnahmen für Handwerker und Lieferverkehr). 
Die hierbei gewonnenen Erfahrungen werden städteplanerisch 
ausgewertet und in die Planung der Entwicklung von autofreien 
Quartieren in Potsdam mit einfließen. Dabei soll der bisherige 
ÖPNV um attraktive Angebote erweitert und eine Ausweitung der 
Parkraumbewirtschaftung vorgenommen werden.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Zur Verkehrsentwicklung der Potsdamer Innenstadt hat die Stadtverord-
netenversammlung am 7. Juni 2017 das Innenstadtverkehrskonzept be-
schlossen. Im Vorfeld sind viele Vorschläge unter breiter Beteiligung der 
Öffentlichkeit gesammelt und bewertet worden, u. a. auch der Vorschlag 
einer autofreien Innenstadt. Dieser wurde im Rahmen des Beteiligungs-
prozesses jedoch nicht in das Konzept übernommen, da bestimmte 
Autoverkehre (u. a. Bewohner, Lieferung, Rettungsdienste, Handwerker, 
Entsorgung und PKW von Personen mit außergewöhnlicher Gehbehin-
derung) weiterhin möglich sein sollten. Stattdessen wurde gefordert, den 
Durchgangsverkehr entlang der Gutenbergstraße zu unterbinden, was zu 
einer deutlichen Verkehrsberuhigung beitragen wird. Eine Sperrung für 
den Lkw-Verkehr (außer Anlieger und Lieferverkehr) ist somit nicht mehr 
nötig, weil dann die Anreize für eine Nutzung durch ortsfremden Lkw-
Verkehr fehlen. Diese Maßnahme befindet sich derzeit in Vorbereitung. 

Für eine Ausweisung weiter Teile der Innenstadt als verkehrsberuhigten 
Bereich fehlen zurzeit die rechtlichen Voraussetzungen. Neben einem 
entsprechenden Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ist für 
die geforderte Beschilderung auch die Umgestaltung der Straßenräume 
entsprechend der Anforderungen an verkehrsberuhigte Bereiche not-
wendig. Dazu gehören insbesondere die Beseitigung von Hochborden 
und die einheitliche Belagsgestaltung zur Verdeutlichung der dann all-
umfassenden Aufenthaltsbereiche, welche im Widerspruch zu den Sa-
nierungszielen für die 2. Barocke Stadterweiterung stehen. Auch fehlen 
bislang Lösungen zum Umgang mit den bestehenden Kfz-Parkplätzen 
der Anwohnerinnen und Anwohner.

25. „Flotte Potsdam“ - kostenfreie Ausleihe von 
Lastenrädern fördern

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Die Lan-
deshauptstadt Potsdam fördert Einrichtung, Ausbau und Betrieb 
des gemeinnützigen Lastenrad-Leihsystems „Flotte Potsdam“. 
Dazu werden 25.000 Euro als regelmäßige Förderung für Perso-
nal- und Sachkosten im Stadthaushalt bereitgestellt. Daneben 
werden vorhandene Strukturen genutzt (Fuhrpark) und engagier-
te Freiwillige motiviert (Lastenrad-Paten).

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Der Vorschlag wird grundsätzlich von der Landeshauptstadt unterstützt, 
da dieser den Radverkehr weiter fördert und den Bürgerinnen und Bürgern 
die Möglichkeit bietet, Lasten zu transportieren ohne selbst ein Lastenrad 
zu besitzen. Dadurch werden Autofahrten eingespart. Der Lastenradver-
kehr ist leise, verursacht keine Luftschadstoffe und keine schädigenden 
Klimagase und beansprucht weniger Platz. Der Lastenradverkehr bietet 
eine Alternative zu umweltschädlicheren Verkehrsmitteln. 
Der Vorschlag wird derzeit durch den Betreiber „Flotte Berlin“ in Potsdam 
durchgeführt. Der Verein INWOLE e.V. wird ab September 2019 die Las-
tenräder von Flotte Berlin übernehmen, unter den Namen „Flotte Pots-
dam“ weiterführen und das Leihsystem mit selbstgebauten Lastenrädern 
sowie weiteren Ausleihpunkten erweitern. Ob die Landeshauptstadt 
Potsdam oder eine städtische Tochter sich als Ausleihpunkt für Lasten-
räder beteiligt, ist derzeit noch offen und abhängig von Flächen- und Per-
sonalkapazitäten, die hierfür aufgewendet werden müssten.

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Die Kostenschätzung in Höhe von etwa 25.000 Euro pro Jahr erscheint 
plausibel in der Aufbauphase. Sobald der Punkt erreicht ist, dass genü-
gend Lastenräder im System sind, wäre der Haushaltsansatz zu über-
prüfen. Zusätzlich würden Personalkosten anfallen, sollte sich die Stadt-
verwaltung als Ausleihstandort beteiligen. Im bisherigen Haushalt besteht 
bisher keine Möglichkeit, ein solches Vorhaben finanziell zu fördern. Sollte 
der Vorschlag angenommen werden, sind entsprechende Anpassungen 
notwendig.

26. Radwegsicherheit zwischen Nauener Tor und 
auf der Kurfürstenstraße

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Die Rad-
wege zwischen Nauener Tor und der Kurfürstenstraße werden 
sicherer gestaltet. Dazu gehören unter anderem Markierungen 
oder eine kleine Ampel auf dem innerstädtischen Platz vor dem 
Nauener Tor und eine Verbreiterung der Radwege stadtein- und 
auswärts. Das bereits bestehende Tempo 30-Limit wird von 16 auf 
18 Uhr verlängert. Auf der Kurfürstenstraße soll der Schulradweg 
nicht vorbei an parkenden Autos führen und nicht den fließenden 
Verkehr an der Hans-Thoma-Straße queren. Die Bäume bleiben 
erhalten. 

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Am Nauener Tor ist der Bereich der Straßenbahn durch einen Material-
wechsel an der Gleistrasse erkenntlich. Auch wird der Radverkehr nicht 
unmittelbar südlich des Tores geführt, sodass die Sichtbeziehungen bei 
aufmerksamer Fahrweise gegeben sind. Wer diesen Bereich ampelgesi-
chert befahren möchte, kann bereits westlich des Nauener Tors auf den 
Schutzstreifen wechseln. Weitere Lichtsignale sind hier nicht zielführend, 
da es sich um eine Mischverkehrsfläche für alle Verkehrsteilnehmer (Fuß-
gänger, Radfahrer, ÖPNV, Lieferverkehr etc.) handelt.  
Die Anordnung von Tempo 30 oder die Installation von Lichtsignalanlagen 
(Ampeln) erfolgt auf Grundlage der Straßenverkehrsordnung. Die zeitliche 
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Beschränkung von Tempo 30 bis 16 Uhr resultiert aus einvernehmlichen 
Festlegungen und Gesprächen zwischen der Landeshauptstadt Potsdam 
und den Schulen selbst. Sofern hier Änderungen vorgenommen werden 
sollen, stehen die Schulen und Horte im Rahmen der Schulwegsicherung 
durch die Landeshauptstadt Potsdam in Kontakt. 
Im Radverkehrskonzept 2017 ist die Prüfung von Radfahrstreifen oder 
Schutzstreifen auf der Fahrbahn unter Wegfall des Fahrbahnparkens 
enthalten. Da die Markierungslösung in die Priorität II einsortiert wurde, 
aufgrund anderer vordringlicher Maßnahmen mit höheren Sicherheitsre-
levanz, würde die Maßnahme erst nach Abarbeitung der Priorität I Maß-
nahmen ca. ab 2022 umgesetzt werden. 
Eine Verbreiterung des bestehenden Radwegs auf der Nordseite würde 
einen großen baulichen Aufwand bedeuten und es müssten ggf. Förder-
mittel zurückgezahlt werden. Dabei sollte aber kein Zweirichtungsrad-
weg geschaffen werden zumal diese unfallträchtiger sind (gerade an den 
Kreuzungen/Einmündungen).

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Die Kosten sind abhängig von der gewählten Variante. Bei einer bauli-
chen Umgestaltung können diese erst nach der konkreten Planung ge-
nauer angegeben werden. Die Kosten für eine Markierung betragen nach 
einer groben Kostenschätzung rund 15.000 Euro.

27. Breite Straße: Begrünung Mittelstreifen

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Der bisher 
mit Asphalt versiegelte Mittelstreifen der Breiten Straße soll aus 
Gründen des Lärm- und Klimaschutzes mit Bäumen und Hecken 
begrünt werden, auch werden Lebensräume für Vögel und Insek-
ten geschaffen.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Für den Umbau der Breiten Straße gibt es ein Gestaltungskonzept, in 
welchem der Rückbau der Mittelinsel vorgesehen ist. Der Straßenquer-
schnitt soll dann in eine Fahrbahn mit beidseitigem Grünstreifen und beid-
seitigen Nebenanlagen aufgeteilt werden. Weitere vertiefende Planungen, 
auch den unterirdischen Bauraum betreffend, sind hier notwendig.
Bis zum Umbau der Straße wäre eine Entsieglung der Oberfläche grund-
sätzlich möglich. Die Art der Bepflanzung wäre aber durch die vorhande-
nen örtlichen Verhältnisse eher begrenzt.

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Als Kostenschätzung für die oben genannte Maßnahme (Entsiegelung 
und Begrünung) werden rund 170.000 Euro veranschlagt. 

28. Walderhalt im Planungsverfahren „Schul- und 
Sportstandort Waldstadt Süd“

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Beim Pla-
nungsverfahren „Schul- und Sportstandort Waldstadt Süd“ wird 
aus Gründen des Klimaschutzes das Landschaftsschutzgebiet 
aus dem Baugebiet ausgeschlossen. Für die Sportfläche werden 
Alternativflächen (vorrangig vorgenutzte Standorte, nachrangig 
alternative Standorte z.B. Bebauungsplan 163) genutzt. Auf den 
Neubau einer Förderschule in Waldstadt Süd wird verzichtet.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Am Standort Waldstadt Süd sollen eine Gesamtschule, eine Förder-
schule, wettkampftaugliche Sportanlagen und eine Kita entstehen. Eine 
entsprechende Leitentscheidung zum Bebauungsplan Nr. 142 haben die 
Stadtverordneten am 06.06.2018 beschlossen (18/SVV/0186). Da das 
damals vorgesehene städtebauliche Konzept wegen Einwendungen des 
Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des 
Landes Brandenburg (MLUL) nicht mehr umgesetzt werden kann, wurde 
ein neuer städtebaulicher Entwurf erarbeitet. Dieser wurde in einer Bür-
gerversammlung am 22.08.2019 vorgestellt und in den Fachausschüs-
sen beraten. Entsprechende Fraktionsanträge befinden sich noch im Ge-
schäftsgang (19/SVV/0193, 19/SVV/0691). Eine Entscheidung dazu ist 
erst in der Stadtverordnetenversammlung am 06.11.2019 zu erwarten.
Der Verzicht auf die Inanspruchnahme des Landschaftsschutzgebietes 
würde nach aktuellem städtebaulichen Entwurf bedeuten, auf die wett-
kampftauglichen Sportanlagen zu verzichten. Ein Verzicht auf den Neu-
bau der Förderschule würde erfordern, für eine weitere weiterführende 
Schule, die im jetzigen Gebäude der Förderschule Am Nuthetal vorgese-
hen ist, einen Ersatzstandort zu finden.

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Beim Verzicht auf den Neubau der Förderschule sind keine Einsparungen 
zu erwarten, da dann eine weitere weiterführende Schule, die derzeit im 
Schulgebäude der Schule Am Nuthetal vorgesehen ist, in einem Neubau 
entstehen müsste.

29. Klimanotstand: Schutzprogramm beschleunigen 
und Bäume pflanzen

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Die Lan-
deshauptstadt Potsdam berücksichtigt bei allen Entscheidungen 
ökologische Gesichtspunkte und setzt sich gegen klimaschäd-
liche und ressourcenverbrauchssteigernde Investitionen ein. 
Zudem werden die Umsetzung des Potsdamer Klimaschutzpro-
gramms beschleunigt und weitere Maßnahmen entwickelt (Stär-
kung Fuß-/Rad-/öffentlicher Nahverkehr, ökologische Gebäu-
desanierung, Vorsorge gegen Starkregen und Extremhitze). Auch 
wird der Baumbestand nicht nur erhalten, sondern in den kom-
menden Jahren deutlich erhöht.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Gemäß dem Beschluss 19/SVV/0543 werden bei Beschlussvorlagen die 
klimapolitischen Auswirkungen berücksichtigt. Einen konkreten Verfah-
rensvorschlag erarbeitet die Landeshauptstadt Potsdam bis März 2020. 
Mit Beschluss werden eine Reihe weiterer Maßnahmen aus den genann-
ten Bereichen umgesetzt oder geprüft, die über die vorhergehende Be-
schlusslage zur Umsetzung des Masterplans Klimaschutz hinausgehen. 
Die Aktionspläne zum Masterplan Klimaschutz werden zudem alle zwei 
Jahre fortgeschrieben. Der erste Teil des Vorschlags wird daher bereits 
umgesetzt. 
Zur Unterstützung des Baumbestandes wird derzeit eine Stadtklimakar-
te mit Planungshinweisen erstellt. Weiterhin werden Baum- und Grün-
flächen bei Planungsverfahren verstärkt gutachterlich bewertet. Aus 
Sicht des reinen Klimaschutzes ist die Erhöhung des Baumbestandes 
aufgrund der geringen Treibhausgasreduzierung (Ein Hektar Wald bindet 
gemäß Bundeswaldinventur jährlich ca. 13t CO2) nicht prioritär im Ver-
gleich zu Maßnahmen in den Bereichen Energieversorgung, Gebäude, 
Verkehr und Konsum.
In der Charlottenstraße befinden sich zwei offene Baumstandorte, deren 
Neubepflanzung durch den Bereich Grünflächen in der nächsten Pflanz-
saison vorgesehen ist. Eine durchgängige Bepflanzung der Charlotten-
straße ist jedoch aufgrund denkmalpflegerischer Aspekte bzw. aufgrund 
der dichten Medienlage stellenweise nicht möglich.
Baumpatenschaften für eine Neupflanzung oder einen bestehenden Alt-
baum können gern übernommen werden.
Der Bereich Grünflächen führt eine Gesamtübersicht freier Baumstand-
orte und ist grundsätzlich bemüht, diese zeitnah mit Nachpflanzungen 
zu besetzen. Zudem erfolgen fortlaufend Nachpflanzungen im Zuge von 
Straßenbaumaßnahmen. Für die kommende Pflanzsaison Winter 2019/
Frühjahr 2020 sind ca. 300 Neupflanzungen vorgesehen. 
Im Zuge von Baumpflanzungen erfolgt eine Prüfung des Medienbestands, 
woraus sich mancherorts Ausschlüsse der Umsetzung von Baumnach-
pflanzungen ergeben. Zudem schließen ungünstige Standortbedingun-
gen wie zu schmale Straßenbegleitgrünstreifen und zu umfangreiche 
Verdichtung eine nachhaltige Entwicklung eines Baumbestandes man-
cherorts aus. Bei vorgesehenen Planungen zum Ausbau von Straßen 
mit Verbreiterung ihrer Nebenanlagen werden Baumpflanzungen zudem 
vorerst zurückgestellt und im Zuge des Bauvorhabens nach Fertigstel-
lung der Straße umgesetzt. Daher kann es auch zu Verzögerungen in der 
Umsetzung von Nachpflanzungen kommen.

30. Feuerwerke einschränken oder verbieten

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Silvester-
feuerwerk wird nur noch an zentralen, festgelegten Orten erlaubt. 
Es werden böllerfreie Zonen eingerichtet. Feuerwerke die anläss-
lich bestimmter Anlässe durchgeführt werden, sind rechtzeitig 
öffentlich anzukündigen.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Für ein Verbot sämtlicher Silvesterfeuerwerke im gesamten Stadtgebiet 
gibt es derzeit keine gesetzliche Grundlage. § 24 Abs. 2 der 1. SprengV 
(Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz) eröffnet lediglich die Möglich-
keit, Silvesterfeuerwerk in der Nähe von brandempfindlichen Gebäuden 
oder Anlagen (z.B. Reetdächer und Tankstellen) zu verbieten. Außerdem 
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ist es rechtlich möglich, Silvesterfeuerwerke mit ausschließlicher Knall-
wirkung (Böller) in dichtbesiedelten Gemeinden oder Teilen von Gemein-
den zu verbieten. Aus ordnungsrechtlicher Sicht gibt es keine weiteren 
Regelungen zum Umgang mit Feuerwerken. Auch die Möglichkeit, eine 
Allgemeinverfügung wegen einer akuten Gefahr zu erlassen, ist nicht ge-
geben.
Die Landeshauptstadt Potsdam selbst hat in den letzten Jahren keine 
kommunalen Feuerwerke durchgeführt. Die wahrgenommenen Großfeu-
erwerke wurden von gewerblichen Veranstaltern in Auftrag gegeben und 
finanziert. Alle Genehmigungen von Feuerwerken enthalten unabhängig 
von deren Größe bereits die Auflage, Anwohner über das bevorstehende 
Feuerwerk zu informieren. Rein private Feuerwerke außerhalb von Sil-
vester werden für das Stadtgebiet Potsdam nur sehr wenige zu ganz 
besonderen Anlässen genehmigt (ca. 10 Feuerwerke pro Jahr). 
Um großflächige Gebiete flächendeckend zu kontrollieren, müssten bei 
der Stadtverwaltung Potsdam und bei der Polizei personelle Kapazitäten 
erhöht werden. Die Ahndung von etwaigen Ordnungswidrigkeiten ist zu-
dem oft nicht möglich, da dafür die konkrete Person, die das Feuerwerk/
den Böller angezündet hat, bekannt sein muss. Die bloße Anwesenheit 
ist nach der geltenden Rechtsprechung nicht ausreichend.

Kategorie 3: Bürgervorschläge zur Investitionsplanung 
(Finanzhaushalt)

31. Grüne Dächer/Fassaden für besseres Stadtklima

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Die Lan-
deshauptstadt Potsdam prüft, wo Dächer und Fassaden begrünt 
werden können. Städtische Gebäude wie Schulen, Behörden, die 
Stadtbibliothek oder kommunale Wohnungsblöcke werden als 
Aushängeschild und Vorbild für eine erfolgreiche Begrünung die-
nen. Zudem werden Dächer von Bus- und Bahnhaltestellen nach 
dem Vorbild der niederländischen Stadt Utrecht mit bienenfreund-
lichen Blumen bepflanzt.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Landeshauptstadt Potsdam erarbeitet derzeit eine Stadtklimakarte 
und wird daraus eine Gründach- und Fassadenstrategie entwickeln. Die 
Entwurffassung der Stadtklimakarte wird im Sommer 2020 erwartet, die 
Ableitung einer Dach- und Fassadenstrategie Ende 2020.
Mit dem Beschluss Nr. 19/SVV/0709 („Bushaltestellen zu Oasen für In-
sekten machen“) wurde der Oberbürgermeister beauftragt zu prüfen, 
inwieweit und unter welchen Voraussetzungen es möglich ist, bei der 
Neuerrichtung oder der Sanierung die Dächer der Haltestellen von Bus 
und Tram mit einem Gründach auszustatten. Das Ergebnis der Prüfung 
ist der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung im Dezember 2019 
vorzulegen.

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Für die vollumfängliche Umsetzung einer Gründach- und Fassadenstra-
tegie werden zusätzliche personelle Kapazitäten benötigt, geschätzt im 
Umfang einer halben Personal-Stelle zuzüglich Sach- und Gemeinkos-
ten, entsprechend etwa 50.000 Euro/Jahr.

32. Müllvermeidung vor Müllentsorgung: 
Pfandbechersystem etablieren

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Potsdam 
etabliert ein städtisches Pfandbechersystem. Vorbild ist das Sys-
tem in Hannover. Die Kommune geht mit den Investitionskosten 
in Vorleistung. Die Becher können auch für das Stadtmarketing 
genutzt werden, führen dauerhaft zu geringeren Kosten bei der 
Müllentsorgung.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Es ist bereits geplant, im Jahr 2019 ein Pfandsystem für Coffee-to-go-
Becher in Potsdam einzuführen. Dies soll in Zusammenarbeit mit der 
Bürgerstiftung, städtischen Tochterunternehmen und der Landeshaupt-
stadt Potsdam erfolgen. Zur Unterstützung des Projektes haben die 
Partner am 16. September 2019 eine Absichtserklärung unterzeichnet, 
mit der das Pfandbechersystem als Pilotprojekt in den nächsten drei 
Jahren etabliert werden soll. Ziel ist es, den in Deutschland hergestell-
ten, umweltfreundlichen und von der Bürgerstiftung Potsdam designten 
PotsPRESSO-Becher in Umlauf zu bringen. Dies soll ohne eine finanzielle 
Beteiligung der Ausgabestellen (Cafés, Bäckereien etc.) erfolgen, damit 

sich viele Händler an dem Pfandsystem beteiligen. Der PotsPRESSO-
Becher soll bereits in diesem Jahr zu Veranstaltungen als Pfandbecher 
genutzt werden. 

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Die Landeshauptstadt Potsdam beabsichtigt für das Pfandbechersys-
tem gemeinsam mit Tochterunternehmen der Stadt im Jahr 2019 die An-
schubfinanzierung in Höhe von 80.000 Euro zu leisten. Zugleich prüft die 
Stadt, inwiefern eine Zuwendung für die Jahre 2020 und 2021 geleistet 
werden kann, um das Pfandbechersystem zu etablieren.

33. Das Urania-Planetarium braucht neue Technik

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Die Lan-
deshauptstadt Potsdam subventioniert die grundlegende Erneu-
erung der technischen Einrichtungen des Urania Planetariums. 
Hierfür werden Investitionsmittel aus dem städtischen Haushalt 
bereitgestellt.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Der Träger des Planetariums „Urania Wilhelm Foerster Potsdam e. V.“ 
erhält im Jahr 2019 eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 107.600 
Euro. Darüber hinaus wurden 5.500 Euro als Soforthilfe für die Reparatur 
von zwei Beamern bereitgestellt. In den Jahren 2010 bis 2018 wurde der 
laufende Betrieb des Planetariums von der Landeshauptstadt Potsdam 
mit insgesamt 869.358 Euro gefördert.
Das Planetarium hat sich zu einer festen Größe innerhalb der außerschu-
lischen Bildungslandschaft in Potsdam entwickelt. Seit Jahren sind die 
Besucherzahlen ansteigend. Im Jahr 2018 konnten ca. 16.000 Besuche-
rinnen und Besucher registriert werden.
Die Betreibung eines Planetariums in der Landeshauptstadt Potsdam 
ergänzt das außerschulische naturwissenschaftliche Bildungsangebot 
auch im Kontext der Potsdamer Forschungsinstitute. Die Landeshaupt-
stadt Potsdam hat ein Interesse an der Vermittlung astronomischer In-
halte mit dem Ziel, Menschen jeden Alters, jedoch vor allem junge Men-
schen, zu erreichen.
Bei einer Ausweitung der Finanzierung durch die Landeshauptstadt 
Potsdam ist zu beachten, dass es sich hierbei kommunalrechtlich um 
eine so genannte freiwillige Leistung handelt. Dies gilt insbesondere für 
mögliche investive Zuschüsse, die gegenüber der Finanzierung pflichtiger 
Aufgaben (Schulneubau u. a.) als nachrangig anzusehen sind.
Der aktuelle Sachstand beruht auf den vom Planetarium zur Verfügung 
gestellten Unterlagen. Das Planetarium selbst sieht nicht nur die Siche-
rung des bisherigen Angebots vor, sondern geht von einer deutlichen 
Ausweitung des Angebots aus. Diese Überlegungen wären mit einer 
Verdopplung der jährlichen Förderung von Sach- und Personalkosten 
durch die Landeshauptstadt Potsdam (von bisher 107.600 Euro um ca. 
122.6000 Euro) verbunden. Zudem wird ein investives Volumen von bis 
zu ca. 900.000 Euro prognostiziert. In den Ausführungen des Planetari-
ums sind bisher keine Aussagen zur Erhöhung der eigenen Wirtschaft-
lichkeit und hinsichtlich der Einwerbung von Drittmitteln sowie Sponso-
ring enthalten. Die vom Planetarium vorgelegten Informationen bilden die 
Grundlage für die jetzt folgende detaillierte Prüfung. Hierzu werden die 
Gespräche mit dem Betreiber des Planetariums fortgesetzt. Dabei wird 
es erforderlich sein, dass das Planetarium ein tragfähiges Betriebs- und 
Entwicklungskonzept vorlegt. Dieses sollte u. a. verschiedene Szenarien 
entwickeln und gegenüberstellen, bspw. die Fortführung des bisherigen 
Angebots und die vom Planetarium vorgesehene Angebotsausweitung. 
In dem in Aussicht genommenen Zuwendungsverfahren sind zudem 
Aussagen zur weiteren Einwerbung von Drittmitteln erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen / Kosten: 
900.000 Euro bis zu 1,2 Mio. Euro

34. Nachbarschaftshaus „Scholle“ 34 
in Potsdam-West sanieren

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Die Rui-
ne des ehemaligen „Charly“ soll ein Begegnungs- und Nachbar-
schaftsort werden. Das Konzept hierfür wurde durch das Stadt-
teilnetzwerk Potsdam-West mit Mitteln der Landeshauptstadt 
erarbeitet. Die Stadt stellt die für die Sanierung nötigen 2,5 Millio-
nen Euro zur Verfügung.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Das Projekt „Scholle 34“ (jetzt: Lottenhof) wurde durch die Landeshaupt-
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stadt Potsdam seit der Ideenkonzipierung durch die Einwohnerschaft der 
Brandenburger Vorstadt im Jahr 2013 über den Verein Stadtteilnetzwerk 
Potsdam West kontinuierlich mit Mitteln in Höhe von insgesamt rund 
270.000 Euro gefördert. In 2019 wird die Konzeptentwicklung abge-
schlossen sein. Die für die Sanierung des Gebäudes veranschlagten Mittel 
in Höhe von ca. 2,5 Mio Euro stehen in der mittelfristigen Finanzplanung 
der Landeshauptstadt Potsdam nicht zur Verfügung. In Zusammenarbeit 
mit dem Eigentümer der Immobilie, der Stiftung Preußische Schlösser 
und Gärten, dem Stadtteilnetzwerk Potsdam West und anderen Part-
nern müssen alternative Finanzierungsmodelle entwickelt werden. Dabei 
ist auch das Thema der Bauherrenschaft zu klären. Eine über verschie-
dene Bauabschnitte zu planende Umsetzung könnte eine schrittweise 
Inbetriebnahme des Gebäudes ermöglichen.

Finanzielle Auswirkungen / Kosten: Rund 2,5 Mio Euro

35. Biosphäre zur Kiez-Schwimmhalle umbauen als 
„Herzbad im Volkspark“

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Die Bio-
sphäre wird mit dem Ziel der Doppelnutzung als Kiezbad (6 x 25 
Meter-Bahnen) und als nach oben offenem Eventraum zum „Herz-
bad im Volkspark“ umgebaut. Dabei ist eine ressourcenschonen-
de Energie- und Wassernutzungsanlage für die Wasserreinigung, 
-speicherung, -versickerung und im Sommer für die Kühlung zu 
verwenden.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Landeshauptstadt Potsdam hat in Zusammenarbeit mit dem Ent-
wicklungsträger Bornstedter Feld bereits Nutzungsvarianten für die Bio-
sphäre überprüft. In diesem Zusammenhang sind Machbarkeitsstudien 
zu verschiedenen Nutzungsszenarien erstellt worden. Prüfkriterien wa-
ren dabei u.a. der Bedarf an der Schaffung und Erweiterung von städti-
schen Infrastruktureinrichtungen, technische Möglichkeiten, steuerliche 
und juristische Rahmenbedingungen und die Finanzierung inklusive De-
ckungsmöglichkeiten im Haushalt. Insoweit sind die Überlegungen zu 
möglichen Nachnutzungsszenarien zunächst sehr breit geführt und unter 
Berücksichtigung der o.g. Kriterien verdichtet worden. Im Jahr 2017 sind 
dann folgende Varianten für die Nachnutzung der Biosphärenhalle un-
tersucht worden: (1) Modifizierte Tropenhalle, (2) Wegfall der Tropenhalle 
und Umsetzung sozialer Infrastruktur im Gebäude, (3) Abriss und Verkauf 
der Fläche. Auch alternative Nutzungskonzepte zur Erfüllung pflichtiger 
Aufgaben der Landeshauptstadt Potsdam (Kita, Jugendfreizeit) wurden 
als Verwertungskonzepte geprüft, jedoch nach der Bedarfsprüfung und 
Diskussion ausgeschlossen. 
Im Sommer 2018 hat ein Kreativ-Prozess unter Beteiligung einer inter-
fraktionellen Steuerungsgruppe stattgefunden. In vier Workshops wur-
den die Stärken und Schwächen des Bestandangebotes, Zielsetzungen 
und -gruppen sowie Konzeptansätze für das Gebäude evaluiert und in 
der wirtschaftlichen Ausprägung bewertet. Wesentliches Ergebnis ist ein 
Bekenntnis aller Akteure zur ganzheitlichen Entwicklung mit der Neuaus-
richtung der Biosphäre zu einer Erlebnis- und Wissenswelt. Dabei soll 
die Tropenhalle erhalten und um neue Landschaftsräume ergänzt wer-
den. Wissenschaftliche Partner, die am Standort Potsdam ansässig sind, 
werden inhaltlich und thematisch eingebunden. Das erarbeitete Kon-
zept „Biosphäre 2.0“ ist im Februar 2019 von der Stadtverordnetenver-
sammlung bestätigt worden und soll nunmehr durch eine ökonomische 
Machbarkeitsstudie konkretisiert werden, in der insbesondere die in der 
Konzeption getroffenen Annahmen geprüft, ein Betriebs- und Betreiber-
konzept aufgezeigt und die zu erwartenden Belastungen der Landes-
hauptstadt Potsdam deutlich benannt werden. Die Ausarbeitung soll ne-
ben der Konzeption wesentliche Entscheidungsgrundlage sein. 
Nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung auf Grundla-
ge einer umfangreichen Bürgerbeteiligung im Zusammenhang mit dem 
Sport- und Freizeitbad am Brauhausberg und der Beschlusslage zur  
Weiterentwicklung der Konzeptidee „Biosphäre 2.0“ kommt unter Be-
rücksichtigung der vorgenannten Prüfkriterien der zusätzliche Teilumbau 
der Biosphäre zum Kiezschwimmbad nicht in Betracht. 

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Die im Bürgervorschlag angegebene Kostenhöhe von 3 bis 5 Millionen 
Euro für den Umbau der Biosphäre zur Kiez-Schwimmhalle kann nicht 
bestätigt werden. Da der zusätzliche Teilumbau unter Berücksichtigung 
der derzeitigen Beschlusslage der Stadtverordnetenversammlung nicht 
vorgesehen ist, ist eine Präzisierung der Kosten nicht weiter untersucht 
worden und eine Darstellung an dieser Stelle nicht möglich.

36. Bessere Beleuchtung und Funktionsgebäude für 
Sportplatz „Nowawiese“

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Der Sport-
platz „Nowawiese“ erhält ein kleines Funktionsgebäude/Contai-
ner mit sanitären Einrichtungen und Möglichkeiten zum Umklei-
den für die Sportlerinnen und Sportler. Zudem wird eine bessere 
Beleuchtung ergänzt.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Der Sportoplatz Nowawiese befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Weltkulturerbe-Park Babelsberg. Das Baurecht an dieser Stelle 
konnte nur durch eine gesonderte Entscheidung (sog. „Dissenzentschei-
dung“) des Landes Brandenburg hergestellt werden. Damit waren einige 
Bedingungen bzw. Auflagen verbunden, die den Bau eines Sportfunk-
tionsgebäudes an dieser Stelle verbieten. Auch an die Gestaltung der 
Beleuchtung wurden konkrete Bedingungen geknüpft. Die Landeshaupt-
stadt Potsdam geht davon aus, dass dieser Vorschlag rechtlich nicht 
umsetzbar ist. 
Unabhängig davon prüft der Kommunale Immobilien Service (KIS) der-
zeit, ob im zulässigen Rahmen die Beleuchtung verbessert werden könn-
te. Vorausgesetzt man hätte Baurecht, würde die Umsetzung ca. 1,5 
Jahre benötigen.

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Für die Errichtung eines kleinen Sportfunktionsgebäudes wären rund 
500.000 Euro und für die Beleuchtung ca. 100.000 Euro zu kalkulieren.

37. Neugestaltung Bürgersteig im Ortskern Fahrland

Die Stadtverordnetenversammlung  möge beschließen: Durch 
abgesenkte Bordsteine, einen befestigten Untergrund (versicke-
rungsfähiges Pflaster) und mit Hecken vom Sitzbereich abge-
trennte Parkplätze wird eine Verbesserung der Aufenthaltsqua-
lität im Ortskern von Fahrland (Fläche vor der Landbäckerei und 
weiteren Geschäften in der Ketziner Ecke Marquardter Straße) 
geschaffen. Die Bürger_innen-Inititative Fahrland wird in die Pla-
nungen einbezogen.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Landeshauptstadt Potsdam sieht diesen Vorschlag als sinnvoll an. 
Das vorherrschende Bild stellt in diesem Bereich das ungeordnete Par-
ken im Seitenbereich dar, was relativ gut funktioniert, jedoch der Auf-
enthaltsqualität entgegenwirkt. Die gesamte Nebenanlage ist momentan 
zwischen Fahrbahn und Gebäude mit einer ungebundenen Schottertrag-
schicht befestigt.
Die Stellplätze müssen geordnet werden, um mehr Entwicklungspotential 
für die Nebenanlagen zu schaffen. Einige Stellplätze würden dann zwar 
entfallen, die Aufenthaltsqualität jedoch erhöht werden. Dabei ist die Ent-
wässerung der zusätzlich befestigten Flächen zu klären. Im Ergebnis ist 
festzustellen, dass für die Umgestaltung dieses Bereiches eine Straßen-
planung unter Beteiligung von Freiraumplanern notwendig wird, um auch 
eine wirkliche Aufenthaltsqualität zu schaffen.
Die Unterhaltung von Gehwegen allgemein unterliegt der Prioritätenfest-
legung im Gesamtgebiet der Landeshauptstadt Potsdam. 

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Die Baukosten betragen rund 178.500 Euro. Die zuzüglichen Planungs-
kosten betragen etwa 10 % der Baukosten und sind demnach mit min-
destens 17.850 Euro zu veranschlagen.

38. Umgehungsstraße bauen (3. Havelübergang)

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Die Lan-
deshauptstadt Potsdam setzt sich für die Wiederaufnahme des 
Projekts Umgehungsstraße (Havelspange, 3. Havelübergang) ein, 
auf Grundlage der bereits vorhandenen Projektierungen zur Ent-
lastung des innerstädtischen Verkehrs (B2 bis Wetzlarer Straße).

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung „Verkehrsentlas-
tung durch Umgehungsstraße bzw. weiteren Havelübergang“ (DS 17/
SVV/0837) sowie zum Antrag „Prüfung einer Umgehungsstraße für Pots-
dam“ (DS 18/SVV/0748) wurde festgelegt, dass die Betrachtung mit der 
nächsten Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzepts (StEK) Verkehr 
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erfolgen soll. Die Fortschreibung des Konzepts ist voraussichtlich ab 
2020 vorgesehen (DS 17/SVV/0837). In diesem Rahmen kann eine sol-
che Maßnahme erneut fachlich fundiert und mit allen Auswirkungen auf 
das Verkehrsnetz der Landeshauptstadt Potsdam und der Gemeinden 
im Umland betrachtet werden. Eine vorherige, insbesondere eine isolier-
te, Betrachtung ist fachlich nicht sinnvoll und entspräche auch nicht den 
vorliegenden Beschlüssen.

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Die Kosten für die Prüfung der Ortsumgehung im Rahmen der Erarbei-
tung des StEK Verkehr sind im Einzelnen nicht bezifferbar.

39. Fahrradwege in Potsdam ausbauen und 
sicherer gestalten

Die Stadtverordnetenversammlung  möge beschließen: Das Rad-
wegenetz in Potsdam wird ausgebaut und sicherer gestaltet. 
Konkrete Maßnahmen sind: eine Radverbindung von der Kaiser-
Friedrich-Straße zur Lindenallee, ein durchgehender Radweg 
am Havelufer von der Glienicker Brücke bis zur Neustädter Ha-
velbucht, die Sanierung des für Fuß- und Radfahrer gemeinsam 
nutzbaren Weges entlang des Schafgrabens, eine Radverbindung 
durch den Schlaatz, ein durchgehender Radweg an/auf der Maul-
beerallee und mehr Sicherheit für Radfahrer in der großen Wein-
meisterstraße sowie vor dem Landtagsgebäude.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Radverkehrsförderung wird bereits seit Jahren erfolgreich betrieben, 
was sich in guten Platzierungen im ADFC-Fahrradklimatest 2018 wider-
spiegelt. Das Radverkehrskonzept 2017 wurde von den Stadtverordne-
ten beschlossen und bildet die Grundlage des weiteren Verwaltungshan-
delns. Ziel der Landeshauptstadt Potsdam ist es, auch weiterhin den 
Radverkehrsanteil zu erhöhen. Das Radverkehrskonzept Potsdam stellt 
hierfür die wesentliche Grundlage dar. Die Radverbindungen zwischen 
der Kaiser-Friedrich-Straße und der Lindenallee wurden bereits 2014 er-
neuert. Die Nebenanlage am Otto-Braun-Platz soll umgebaut werden. 
Alle weiteren vorgeschlagenen Maßnahmen sind im Radverkehrskonzept 
bisher nicht berücksichtigt und damit auch nicht finanziell untersetzt. 

Finanzielle Auswirkungen / Kosten:
Derzeit stehen durchschnittlich 950.000 Euro pro Jahr (ohne Fördermit-
tel) für die Realisierung des Radverkehrskonzepts zur Verfügung. Für eine 
deutliche Steigerung der Radverkehrsanteile wird mit dem Radverkehrs-
konzept 2017 (siehe www.potsdam.de/radverkehrskonzept-2017, S.41) 
und in Anlehnung an den nationalen Radverkehrsplan, eine Gesamtauf-
wendung von 18 Euro je Einwohner/in pro Jahr empfohlen. Damit wür-
den dann ca. 3 Mio. Euro jährlich inklusive Fördermittel für die Umsetzung 
von Radverkehrsmaßnahmen bereitstehen.
 

40. Umweltgerechte Sanierung Radweg Im Bogen

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Der Rad-
weg an der Straße Im Bogen, ab Eisenbahnbrücke bis Forst-
straße, wird umweltgerecht saniert. Hierbei werden sowohl eine 
Asphaltierung als auch ein offenporiger natürlicher Belag in Be-
tracht gezogen.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
In der Straße Im Bogen gibt es keinen Radweg zwischen der Eisenbahn-
überführung und der Forststraße. Aufgrund des schlechten Pflasters fah-
ren fast alle Radfahrer im Grünstreifen oder auf den Gehwegen.
Im Radverkehrskonzept ist die Straße Im Bogen nicht Bestandteil einer 
Route und damit nicht prioritär für den Radverkehr eingestuft worden. 
Damit sind diesbezüglich keine Maßnahmen geplant. Auch im Rahmen 
einer Straßenerneuerung wird bisher nur der Abschnitt zwischen Eisen-
bahnüberführung und der Zeppelinstraße betrachtet.
Mit Blick auf die gesamtstädtischen Prioritäten gibt es unter den derzei-
tigen Rahmenbedingungen kurz- bis mittelfristig keine Möglichkeiten zur 
Umsetzung des Projektes. Im Rahmen der Fortschreibung des Radver-
kehrskonzepts ist eine Betrachtung der Strecke ab 2025 möglich.
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1. Stimmzettel (rechts) ausfüllen 
und in Umschlag stecken  

2. Umschlag zukleben

3. Absender auf Umschlag 
schreiben

4. Frankieren und abschicken an:

Landeshauptstadt Potsdam, 
Team Bürgerhaushalt, Friedrich-
Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam

Votierungs-
bogen

Auswahl der Vorschläge. 
Nennen Sie Ihre Favoriten!

Alle Potsdamerinnen und Potsdamer, die 
mindestens 14 Jahre alt sind, können an der 
Abstimmung zum Bürgerhaushalt 2020/21 teil-
nehmen. Mehrfachabstimmungen pro Person sind 
nicht zugelassen. Die Bürgervorschläge sind auf 
drei Kategorien verteilt. Sie haben fünf Stimmen pro 
Kategorie. Diese können Sie einem Vorschlag geben 
oder auf mehrere Vorschläge verteilen. Markieren Sie 
mehr als fünf Kreuze in einer Kategorie, werden alle 
Stimmen dieser Kategorie ungültig. 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Votierungsbogen 
(rechts) in einem geschlossenen Umschlag, mit ge-
sonderter Angabe des Absenders bis einschließlich 
6. Dezember 2019 an die unten stehende Anschrift.

   

          So einfach können 
         Sie mitmachen:

www.Potsdam.de/
Buergerhaushalt 

Impressum: Landeshauptstadt Potsdam, Projektteam Bürgerhaushalt, Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14469 Potsdam, Telefon: 0331-289/1120
E-Mail: Buergerhaushalt@rathaus.potsdam.de, www.Potsdam.de/Buergerhaushalt, Redaktionsschluss: 24. September 2019

ABSTIMMEN GEHT 
AUCH ONLINE

Sie können auch direkt 
im Internet abstimmen. 
Scannen Sie dazu einfach
mit dem Handy den QR-Code 
und rufen so die Website auf:
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